Werkstattgespräch IV «Armutsrisiken und Altersvorsorge in der Generationenperspektive» der SAGW und des Bundesamtes für Sozialversicherung vom 14. Januar 2009

bf/mz: Die vom Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) in Auftrag gegebene und im April 2008 publizierte Studie «Die wirtschaftliche Situation von Erwerbstätigen und Personen im Ruhestand» hat in der Presse wie in einer weiteren Öffentlichkeit eine kontroverse Aufnahme gefunden. Namentlich der Vorschlag des BSV, die besser gestellten Personen stärker in die AHV-Finanzierung einzubeziehen, stiess bei allen Interessensgruppen auf Ablehnung. Die mediale Zuspitzung der Ergebnisse wie der Folgerungen der Studie hat eine sachliche Auseinandersetzung erschwert. Dies war dem Netzwerk Generationenbeziehungen Anlass, die Debatte wieder aufzunehmen.

In seinem Eingangsreferat fasste der Autor der Studie «Die wirtschaftliche Situation von Erwerbstätigen und Personen im Ruhestand», Professor Philippe Wanner, Universität Genf, die wichtigsten Ergebnisse zusammen und formulierte im Sinne von Denkanstössen mögliche Konsequenzen. Die in der Schweiz erfolgreiche soziale Sicherung des Alters hat dazu geführt, dass heute das Alter in der Regel kein Armutsrisiko mehr darstellt: Bloss noch 6% der Menschen im Ruhestand sind einem Armutsrisiko ausgesetzt. Eine Mehrheit weist gute bis sehr gute wirtschaftliche Verhältnisse aus. Ein Drittel der Personen im AHV-Alter geht weiterhin einer Erwerbstätigkeit nach. Hingegen sehen wir uns mit neuen Risikogruppen konfrontiert: Es sind dies allein stehende Frauen, kinderreiche Familien, Alleinerziehende, IV-Bezüger und Personen jeden Alters, welche durch das Netz der sozialen und beruflichen Vorsorge gefallen sind. Welche Konsequenzen drängen sich im Sinne von Denkanstössen auf? Philipp Wanner gab zu bedenken, dass der Renteneintritt der «Babyboom»-Generation (Personen von 45 bis 64 Jahren) eine einmalige Chance zur Umsetzung von Reformen bietet. Weil sie in ihrem Erwerbsleben von einem starken Wirtschaftswachstum profitiert haben, in der Regel viel Kapital angespart haben und in der Mehrheit von der zweiten Säule profitieren, treten sie ihren Ruhestand unter bestmöglichen Bedingungen an. Somit verfügen wir heute über einen Spielraum, der uns möglicherweise morgen nicht mehr zur Verfügung steht.

Kritisch äusserte sich der NZZ-Redaktor Simon Gemperli nicht nur zur medialen Aufbereitung der Studie, sondern auch zu deren Inhalten. Er hielt fest, dass damit eine Vielzahl von Konfliktlinien zwischen unterschiedlichsten Gruppen eröffnet werden, was politisch unklug sei. Es würden statistische Gruppen – Alleinerziehende, kinderreiche Familien, IV-Bezügerinnen etc. – konstruiert und miteinander in Beziehung gesetzt, die in der Realität nichts miteinander zu tun haben. Schliesslich würde dem individuellen Lebenslauf und den damit verbundenen in Freiheit getroffenen Entscheide nicht Rechnung getragen. Ob jemand im Ruhestand über Mittel verfügt oder nicht, hängt unter anderem mehr auch von seinem, während der aktiven Zeit gepflegten Engagements in der Arbeitswelt ab.

Yves Rossier, Direktor des BSV, konterte die Kritik von Simon Gemperli, indem er noch einmal an die Aufgabe jeder Sozialversicherung erinnerte und noch einmal die Ziele der Studie klarstellte. Ziel jedes sozialen Sicherungssystems ist es, einen Transfer zwischen den Bessergestellten und den Schlechtgestellten zu organisieren. Es stellt sich damit die Frage, ob man am richtigen Ort nimmt und ob man am richtigen Ort gibt. Genau auf diese Fragen hat nun die Studie von Philippe Wanner präzise Antworten geliefert: Alter ist dank der ergriffenen Massnahmen kein strukturelles Armutsrisiko mehr, in der Studie identifizierte Gruppen weisen hingegen heute ein solches aus. Fragt man nun, ob die im Rahmen der AHV fliessenden Transferleistungen von den Wohlhabenden zu den weniger reichen Bevölkerungsgruppen gelangen, so muss dies verneint werden. Yves Rossier wies ferner daraufhin, in welchem Masse bereits heute das AHV-Regelalter seine normierende Kraft verloren hat: Ein Drittel der Bevölkerung gibt die Erwerbstätigkeit bereits vor Erreichen des AHV-Regelalters auf und ein Drittel ist auch nach dem Erreichen des AHV-Regelalters erwerbstätig. Abschliessend stellte der Direktor des BSV noch einmal klar, dass allfällige Reformen nicht die heutigen AHV-BezügerInnen tangieren, sondern die relativ wohlhabende, durch ihre Lebenszeit privilegierte «Babyboom»-Generation, welche ab 2010 in das Pensionsalter eintritt. Wir sprechen von der Möglichkeit, die Zukunft aufgrund gegenwärtiger Erkenntnisse zu gestalten. Wir sprechen davon, eine Situation wie in der Invalidenversicherung zu vermeiden.

Das anschliessende Podiumsgespräch unter der Leitung von Dr. Erwin Koller (Mitglied des Vorstandes der SAGW) bestritten nebst den Referenten auch Colette Nova, geschäftsführende Sekretärin des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes sowie 
Dr. Hans Ulrich Schuppisser, ehemaliger Vizedirektor des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes.

Hans Rudolf Schuppisser unterstrich, dass das Armutsrisiko im Alter in jungen Jahren angelegt ist. Priorität hat für ihn sowie den Arbeitgeberverband die Integration und Re-Integration von jungen Leuten in den Arbeitsprozess. Es ist dann auch dafür zu sorgen, dass möglichst viele Leute möglichst lange einer Erwerbstätigkeit nachgehen können. Schliesslich ist dem Armutsrisiko der identifizierten Gruppen spezifisch zu begegnen, indem die Vereinbarkeit zwischen Familie und Erwerbstätigkeit erhöht wird. Schutz der Beschäftigung und der Erwerbstätigkeit ist prioritär. Eine Beteiligung der RentnerInnen an der Finanzierung der AHV will Hans-Rudolf Schuppisser nicht ausschliessen, doch müsste diese über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer erfolgen, da die AHV alle Personen betrifft und die Mehrwertsteuer ebenfalls von allen Personen erbracht wird. Colette Nova entgegnete, dass die Mehrwertsteuer ungerecht sei, da sie ärmere Personen stärker trifft als Wohlhabende. Eine Erhöhung der Erbschaftssteuer sei für die Sicherung der AHV das geeignetere Mittel. Hans-Rudolf Schuppisser ergänzte, dass die Erbschaftssteuer eine vom ‚alten’ Freisinn stets verteidigte Steuer sei.

Yves Rossier wendete ein, dass Sozialversicherungen breit, stabil und zuverlässig finanziert werden müssen. Als «Sondersteuer», die nur von wenigen getragen wird, erfüllt die Erbschaftssteuer diese Kriterien nicht. Überdies werde die Erbschaftssteuer gegenwärtig in allen Kantonen abgeschafft oder gesenkt.

Im Lichte der präsentierten Erkenntnisse, stelle sich, so Markus Zürcher (Generalsekretär SAGW) die Frage nach einer Einheitsversicherung, welche gegen alle Armutsrisiken absichere. Dies sei umso angezeigter, als das für die AHV bestimmende kalendarische Alter nicht nur keinen Aussagewert für die biologische wie soziale Situation eines Menschen habe, sondern als zugeschriebenes Merkmal überdies diskriminierend sei und dem meritokratischen Prinzip widerspreche. Colette Nova, Hans-Peter Schuppisser wie Yves Rossier sprachen sich klar gegen diese Idee aus:

Eine Einheitsversicherung sei eine Scheinlösung, welche die Probleme der einzelnen Versicherungen bloss verlagere und die Gefahr der Nivellierung nach unten berge. Der internationale Vergleich zeige, dass dies dem Rückzug des Sozialstaates gleichkomme. Auch die mit der Migration verbundenen Effekte wurden thematisiert. Yves Rossier präzisierte, dass für die schnellere Inanspruchnahme der Sozialversicherungen nicht der Status «Ausländer» an und für sich entscheidend ist, sondern vielmehr die Herkunft der betreffenden Person und ihr sozialer Hintergrund. Als zentrale Frage erwies sich jene nach der Gerechtigkeit und der Solidarität zwischen verschiedenen Bevölkerungs- und Altersgruppen. Unbestritten war, dass Gerechtigkeitsvorstellungen die legitimatorische Basis für alle sozialen Sicherungssysteme darstellen. Ebenso klar war, dass Gerechtigkeitsvorstellungen in der Gegenwartsgesellschaft divergieren.

Für das Netzwerk Generationenbeziehungen zogen Professor Kurt Lüscher, Universität Konstanz, Ludwig Gärtner, Vizedirektor BSV und Markus Zürcher ein erstes Fazit. Bestätigt sahen sie die Fruchtbarkeit und Bedeutung der Generationenperspektive sowie einer ebenfalls in der Generationenperspektive anzugehende Familienpolitik in ihren verschiedenen Ausprägungen. Gerechtigkeitsvorstellungen sowie Transferleistungen zwischen den Generationen ausserhalb des Sozialversicherungssystems sind Themen, die an folgenden Werkstattgesprächen aufgenommen werden sollen.

